
Liebe Kolleginnen,  
     liebe Kollegen,

gut stehen die Chancen, dass bei 
den Sozialwahlen 2023 erstmals on-
line gewählt werden kann. Das Bun-
deskabinett hat einen Gesetzentwurf 
beschlossen, der die Erperobung der 
zusätzlichen Möglichkeit der elektro-
nischen Stimmabgabe zur Wahl der 
Versichertenvertreter für die Organe 
der Kranken- und Pflegeversicherung 
vorsieht. Wir erwarten uns davon eine 
höhere Wahlbeteiligung und damit 
auch mehr Gewicht für die soziale 
Selbstverwaltung.        

Peter Weiß, der Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe Arbeit und Soziales unse-
rer Fraktion (auf dem Bild links) und 
mit ihm die Arbeitnehmergruppe tre-
ten bereits seit einem halben  Jahr-
zehnt  für Online-Sozialwahlen ein. In 
ihrem Bericht zu den Sozialwahlen 
2017 hat die Bundesbeauftragte für 
die Sozialwahlen Rita Pawelski dieses 
auch angeregt. Auf Krankenkassene-
bene bildete sich ein Arbeitskreis, der 
ebenfalls dieses Ziel verfolgt und 
schon wertvolle Vorbereitungsarbeit 
geleistet hat. 

Dennoch drohte das Projekt beina-
he zu scheitern. Bedenkenträger auf 
ministerieller Ebene standen beharr-
lich auf der Bremse. Auch wenn die 
Zeit bis zu den Wahlen 2023 lang er-
scheint: Wenn es bis Mitte 2020 kein 
Gesetz gibt, ist eine rechtzeitige Um-

Erfolgreicher Einsatz für Online-Sozialwahlen 
Uwe Schummer

setzung nicht 
mehr möglich. Es 
muss dann näm-
lich noch eine Ver-
ordnung mit tech-
nischen und orga-
n i s a t o r i s c h e n 
Vorgaben auf den 
Weg gebracht wer-
den, etwa für 
Wa h l v e r f a h r e n 
und Sicherheits-
standards. 

Kritiker der On-
line-Wahlen stre-
ben Sicherheits-
standards nach 
Maßstäben einer 
Bundestagwahl an. Dabei wird auch 
gerne übersehen, dass die Sozialwah-
len derzeit ausschließlich als Brief-
wahl erfolgen, einem für Manipulati-
onen vergleichsweise anfälligen Ver-
fahren. 

Die Online-Wahl ermöglicht bei 
Einsatz eines zertifizierten Pro-
gramms eine nachweislich sichere 
Stimmabgabe nach den Wahlgrund-
sätzen der Sozialversicherung. Es 
wird technisch ausgeschlossen, dass 
bei der Datenübertragung Stimmda-
tensätze unbemerkt verändert, ge-
löscht oder hinzugefügt werden kön-
nen. Auch ist es nicht möglich, in der 
virtuellen Wahlurne unbemerkt Stim-
men zu verändern, zu löschen oder 
unberechtigt Stimmen hinzuzufügen.
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Dass es mit den Online-Wahlen doch 
noch klappen kann, ist auch Jens 
Spahn zu verdanken, der als für Kran-
kenversicherungsrecht zuständiger 
Bundesminister entschlossen mit-
zieht. Derweil müssen die Rentenver-
sicherten bei den Wahlen ihrer Gre-
mien mindestens noch bis zum über-
nächsten Mal 2029 auf ein 
modernisiertes Wahlverfahren war-
ten.

Ihr/ Euer

Uwe Schummer 
Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe
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Liebe Leserin, lieber Leser,

um sich für diesen Newsletter 
an- oder abzumelden, geben 
Sie uns bitte Ihre Einwilligung 
per E-Mail an  

christina.molzahn@cducsu.de .  

Sie willigen ein, dass Ihre an-
gegebenen Daten elektronisch 
erhoben und gespeichert wer-
den. Dabei werden diese streng 
zweckgebunden ausschließlich 
für den Versand des Newslet-
ters benutzt. 
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Arbeitnehmergruppe aktuell 

Mehr statt weniger Geld für 
Aufarbeitung der SED-Diktatur

Mit Erfolg hat sich die Arbeitneh-
mergruppe für eine Aufstockung der 
Mittel für die Bundestiftung zur Auf-
arbeitung der SED-Diktatur im Bun-
deshaushalt 2020  um 1,4 Millionen  
Euro auf 6 Millionen Euro eingesetzt. 

Die Bundesstiftung unter Vorsitz 
des früheren Unionsabgeordneten 
und CDA-Bundesvorsitzenden Rainer 
Eppelmann hat seit ihrer Gründung 
wesentlich dazu beigetragen, die Aus-
einandersetzung mit der Geschichte 
der deutschen Teilung und der SED-
Diktatur im öffentlichen Bewusstsein 
zu halten. Axel Knoerig, stellv. Vorsit-
zender der Arbeitnehmergruppe: „Wir 
sehen uns ständig vor die Herausfor-
derung gestellt, zu verhindern, dass 
Ewiggestrige von links wie rechts die 
Deutung über diesen Teil der Ge-
schichte übernehmen. Und dazu be-
nötigen wir diese bewährte Stiftung in 
voller Handlungsfähigkeit.“

Der Haushaltsentwurf aus dem 
Bundesfinanzministerium sah zu-
nächst das Gegenteil vor, eine Rück-
führung der Mittel um eine Million 
Euro. Mit einem einstimmigen Be-
schluss der Arbeitnehmergruppe im 
Rücken, wandte sich Axel Knoerig ge-
meinsam mit dem Arbeitnehmer-

gruppen-Vorsitzenden Uwe Schummer 
an den Vorsitzenden der Unions-Ar-
beitsgruppe Haushalt Eckhardt Reh-
berg und den für den Haushalt zustän-
digen stellv. Fraktionsvorsitzenden 
Andreas Jung, denen es nicht nur ge-
lang, die Haushaltskürzung zu verhin-
dern. Sie setzten auch noch eine Ver-
besserung der Mittelausstattung durch.  

„Der einzig richtige Schritt“

Das freut Uwe Schummer: „Im Hin-
blick auf das aktuelle Jubiläum der 
Friedlichen Revolution und demnächst 
auch der Deutschen Einheit ist das der 
einzig richtige Schritt. Denn die Jahres-
tage bieten wieder die Gelegenheit, 
diesen Teil der Geschichte ins Blickfeld 
zu rücken.“

Positiv ist die Resonanz aus der Stif-
tung: „Es ist eine riesige Erleichterung, 
dass es dank Ihrer massiven Unterstüt-
zung gelungen ist,  nicht nur die Prob-
leme für 2020 zu lösen, sondern darü-
ber hinaus auch eine Planungssicher-
heit für die kommenden Jahre zu 
haben, auch wenn  noch einige Bau-
stellen offen sind“, heißt es in einem 
Schreiben an Schummer und Knoerig.

   
 

Rainer Eppelmann, Vorsitzender der Bundestiftung zur Aufarbeitung  
der SED-Diktatur, mit Axel Knoerig von der Arbeitnehmergruppe  (links) 
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Perspektiven für die Weiterbildung als nachhaltige 
Gesellschaftspolitik  des 21. Jahrhunderts

 

Berufliche Weiterbildung und le-
benslanges Lernen werden immer 
wichtiger. Ein effizientes Weiterbil-
dungssystem gibt jedem Menschen die 
Möglichkeit, seine Fähigkeiten und 
Begabungen im Einklang mit dem 
technischen Fortschritt optimal zu 
entwickeln. Die Projektgruppe Weiter-
bildung der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion hat daher Vorschläge entwickelt, 
wie Weiterbildung gestärkt werden 
kann. Diese Vorschläge standen nun 
im Mittelpunkt eines Fachgesprächs.

Eine der zentralen Fragen: Wie kann 
lebensbegleitendes Lernen organisiert 
und noch attraktiver gemacht werden?  
Mit am Tisch saßen dabei Bildungsak-
teure von Unternehmen, Gewerk-
schaften und Hochschulen.

Grundlage ist das Impulspapier 
„Weiterbildung ist die nachhaltige Ge-
sellschaftspolitik des 21. Jahrhun-
derts“, das die Projektgruppe erarbeitet 
hat. Zu den Teilnehmern des Fachge-

sprächs zählte neben dem Minister für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes NRW, Karl-Josef Laumann, auch 
Unions-Fraktionschef Ralph Brink-
haus.

Prof. Anke Hanft von der Universi-
tät Oldenburg und Prof. Friedrich Hu-
bert Esser, Präsident des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung, forderten eine 
stärkere Vernetzung von Berufsqualifi-

zierung und Hochschulbildung.

Wie die Weiterbildung von rund 47 
Millionen sozialversicherten Beschäf-
tigten nachhaltig finanziert werden 
kann, war ein weiteres Thema des 
Fachgesprächs.

„Berufliche Bildung und le-
benslanges Lernen werden immer 

wichtiger. Beim Fachgespräch 
zum Thema Weiterbildung ist 

klar geworden: Wir müssen heute 
in die Zukunft investieren und 
Neugier für das Neue schaffen. 

Politik soll Weiterbildung ermög-
lichen, nicht bestimmen.“

    Ralph Brinkhaus

Mit dem Impulspapier will die Uni-
on neben den aktuellen Vorhaben im 
Bundestag auch ihre Weiterbildungs-
politik „perspektivisch über den nächs-
ten Wahltag hinaus definieren“, so der 
Co-Vorsitzende der Projektgruppe, 
Uwe Schummer. Beim aktuellen und 
sehr dynamischen Strukturwandel, der 
fast alle Bereiche der Wirtschaft betref-
fe, sei eine langfristige Konzeption un-
verzichtbar.

Fazit vom Co-Vorsitzenden Stephan 
Albani: „Nicht die Politik alleine, son-
dern Unternehmen, Beschäftigte und 
Verbraucher entscheiden, welche Ar-
beit morgen noch gefordert ist“.

Diskutieren mit über das Impulspapier zur Weiterbildung: Fraktionschef 
Ralph Brinkhaus und NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann  (links)          
                                                       Bild: CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Wittig

Weitere Informationen unter:  https://www.cducsu.de/themen/bildung-forschung-kultur-und-medien/perspektiven-fuer-die-weiterbildung
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Neues SGB XIV - Gewaltopfer erhalten mehr Unterstützung 
Peter Aumer

Mit den in einem neuen Sozialge-
setzbuch XIV zusammengefassten Re-
gelungen verfügen wir in Deutschland 
künftig über eines der modernsten Op-
ferentschädigungsregelungen in 
Europa. Im novellierten Sozialen Ent-
schädigungsrecht (SER) haben wir Ver-
einbarungen aus dem Koalitionsver-
trag und Forderungen der Opferverbän-
de erfolgreich umgesetzt. Es bündelt 
das bisherige Opferentschädigungsge-
setz (OEG), das Kriegsopferfürsorgege-
setz und das Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) und trägt eindeutig die Hand-
schrift der Unionsfraktion.

 
In das Gesetz fließen maßgeblich die 

Erfahrungen des Terroranschlags am 
Breitscheidplatz in Berlin im Dezember 
2016 ein, die aufzeigten, dass das bis-
her geltende Recht überarbeitungsbe-
dürftig war und eine Reform des Sozia-
len Entschädigungsrechts dringend 
notwendig geworden war. 

Diese zeigten: Menschen, die durch 
Gewalttaten gesundheitliche und psy-
chische Schädigungen erlitten haben, 
brauchen eine schnelle und unbüro-
kratische Unterstützung.  Die daraus 
folgenden gesundheitlichen und wirt-

schaftlichen 
Folgen müs-
sen abgesi-
chert werden. 
Und für einen 
Leistungsan-
spruch müs-
sen die Grund-
sätze der Kau-
salität und 
B e w e i s e r -
l e i c h t e r u n g 
gelten. Mit an-
deren Worten: 
Benötigte Hil-
fen dürfen 
nicht an über-
zogenen oder 
gar nicht 
leistbaren Be-
weisanforde-
rungen schei-
tern.  

Im neuen Sozialen Entschädi-
gungsrecht gelten ein erweiterter Be-
rechtigtenkreis und Gewaltbegriff. 
Nicht nur direkt betroffene Opfer von 
Gewalttaten haben Anspruch auf Leis-
tungen, sondern auch deren Angehö-
rige, Nahestehende und auch Zeugen 
von Gewalttaten, sogenannte Schock-
schadensopfer. Auch Opfer eines An-
schlags, der mit einem Kraftfahrzeug 
verübt wurde, erhalten künftig An-
sprüche auf Leistungen. Gleiches gilt 
für Opfer von psychischer, häuslicher 
oder sexualisierter Gewalt. 

Daneben wurden die Leistungen 
optimiert und erhöht. Zu den verbes-
serten Leistungen gehören schnelle 
Hilfen in Trauma-Ambulanzen. Ge-
waltopfer werden dort erstversorgt, 
betreut und begleitet. Zudem werden 
sie unterstützt durch einen festen 
Fallmanager, der sie durch das Verfah-
ren führt und begleitet. Die Bünde-
lung dreier zentraler Gesetze führt 
auch nicht zum Wegfall einzelner be-
günstigender Vorschriften, die punk-
tuelle Verschlechterungen für Gewal-
topfer hätten bewirken können.

Die Betroffenen von Gewalttaten, 

von Terroranschlägen, von sexueller 
oder psychischer Gewalt sowie deren 
Angehörigen, Nahestehenden und 
Hinterbliebenen erhalten somit 
schnelle Hilfe, Entschädigungsleistun-
gen sowie ggf. auch Hilfe bei der Wie-
dereingliederung ins gewohnte gesell-
schaftliche Umfeld. Das neue Sozialge-
setzbuch tritt in seiner Gänze zum 1. 
Januar 2024 in Kraft, da sich für die Ad-
ministration von bisher drei bestehen-
den Gesetzen erhebliche Konsequen-
zen ergeben. Eine Reihe von für Gewal-
topfer besonders relevanten 
Leistungen kommt aber schon vorher, 
so die Unterstützung durch Fallmana-
ger, und teilweise sogar rückwirkend. 

Im Interesse der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer haben wir uns 
als Unionsfraktion mit Erfolg für die 
Beibehaltung des bisher im Bundesver-
sorgungsgesetz verankerten Berufs-
schadensausgleichs eingesetzt. Das be-
deutet, dass nicht nur der tatsächliche 
Einkommensverlust ausgeglichen 
wird. Gewährt wird auch ein Ausgleich 
für eine verlorene berufliche Zukunfts-
perspektive. Als Folge einer Verletzung 
oder eines Traumas können Geschä-
digte häufig den eingeschlagenen be-
ruflichen Weg nicht mehr fortsetzen. 
Für junge Menschen beispielsweise, 
die mit einer Ausbildung oder einem 
Studium begonnen haben, bietet der 
Berufsschadensausgleich durch die 
Berücksichtigung einer vorgezeichne-
ten beruflichen Karriere eine optimale 
Unterstützung.

Mit dem neuen Sozialen Entschädi-
gungsrecht haben wir eine richtungs-
weisende Gesetzgebung zur Unterstüt-
zung von Opfern geschaffen. Dessen 
ungeachtet hoffen wir alle, dass Leis-
tungen nach diesem Gesetz so wenig 
wie möglich in Anspruch genommen 
werden müssen und unser Land wei-
testgehend von Terror und anderen 
schweren Gewalttaten verschont 
bleibt. Im Ernstfall ist aber für die Op-
fer Vorsorge getroffen, dass diese bei 
allem erfahrenen Leid jedenfalls die 
bestmögliche öffentliche Unterstüt-
zung erhalten. 

Peter Aumer, Berichterstatter der Unionsfraktion zum Sozia-
len Entschädigungsrecht, mit Bianca Biwer, Hauptgeschäfts-
führerin des Opferverbandes Weißer Ring e.V. 


